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Beweises nicht bedarf. Auch die Erklärung derselben liegt 
auf der Hand; sie beruht darauf, dass Justinian, wie be-
kannt, den Parteien beim Miethcontract innerhalb eines 
Jahres ein Rücktrittsrecht gegeben hat, wenn sie auf dieses 
Recht nicht besonders verzichtet hatten (C. 4, 65, 34). 

IX. 

Die Heimath des Gregorianus. 

Yon 

Theodor Mommsen. 
Seitdem Rom aufgehört hatte nicht die Hauptstadt des 

Reiches, aber die Residenz seiner Herrscher zu sein, das 
heisst seit Diocletian, übernimmt der östliche Reichstheil, 
die partes Orientis '), auf allen Gebieten die Führung. Dieser 
späte Sieg des Hellenismus über die Lateiner ist vielleicht 
nirgends auffälliger als auf dem Gebiet der juristischen 
Schriftstellern, zumal da hier, wie in der Rechtspflege 
und in der Verwaltung, die lateinische Sprache fortwährend 
als die von Rechtswegen officielle festgehalten ward und 
die in dem Ostreich sich der Beamtenlaufbahn widmenden 
jungen Männer vor allen Dingen Latein lernen mussten. Ob 

') Wann sind die partes Orientis und Occidentis, der einzige einiger-
mafsen technische Terminus für die beiden Reichshälften, in Gebrauch 
gekommen? augenblicklich finde ich dafür keinen früheren Beleg als 
die bekannte Titulatio der um das J. 430 abgefassten Notitia dignitatum 
und die ungefähr gleichzeitigen Verordnungen Theod. 16, 5 ,48 vom 
J. 410 und Theod. 16, 8, 29 vom J. 429. Uebrigens wird partes überhaupt 
als Aushülfswort verwendet für diejenigen Gebiete, für welche es an 
einer officiellen Gesammtbezeichnung (dioeeesis, provincia) mangelt; so 
findet sich zum Beispiel partes Italiae in der Verordnung vom J. 360 
(Theod. 16, 2, 15 im Gegensatz zu Spanien und Africa), partes Aegyptiacae 
in einer andern vom J. 371 (Theod. 13, 5, 14), vorzugsweise für die 
Sprengel der Reichspräfecten (VO. von 377 partes Orientis Theod. 7, 6, 3; 
VO. von 412 partes Illyricanae Theod. 15, 1, 49), für welche Sprengel es 
gleichfalls an einer technischen Bezeichnung mangelt. 
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140 Theodor Mommsen, 

aus dieser merkwürdigen Erscheinung in Verbindung mit 
ihren mannichfachen und tiefgreifenden Wiederholungen in 
den späteren Jahrhunderten geschlossen werden darf, dass es 
die weltgeschichtliche Bestimmung des Römerthums ist, die 
mit ihm sich berührenden Racen zu denationalisiren und 
ihnen seine Sonderart aufzudrängen, ist zu untersuchen hier 
nicht der Ort; hier soll nur die Rede sein von dem Ueber-
gang der juristischen Schriftstellern aus dem lateinischen 
Occident in den griechischen Osten. Für diesen ist die 
von Gregorius unter Diocletian veranstaltete grosse Samm-
lung kaiserlicher Erlasse namentlich insofern ein Markstein 
als sie die spätere Rechtswissenschaft beherrscht und gleich-
zeitige analoge Arbeiten im Occident vollständig mangeln. 

Dass der Sammler dieser Erlasse Gregorius2) in der 
unter Diocletian stehenden Reichshälfte die Erlasse zu-
sammengestellt hat, ist bekannt3) und sollen die Beweise 
dafür hier nicht wiederholt werden. Aber es ist noch nicht 
hervorgehoben worden, dass die Inscriptionen nach Beryt 
weisen. Diese, welche bei den Epitomatoren keiner wesent-
lichen Verkürzung unterlegen haben4), beschränken sich be-
kanntlich, von dem oder den Kaisernamen abgesehen, der 
Regel nach auf die Namen des Adressaten ohne Beisetzung 
des Standes oder höchstens mit Hervorhebung der Soldaten-
qualität; der grossen Mehrzahl nach werden diese Adressaten 
prozessirende Private gewesen sein, was auch der Inhalt 

') Man darf daran erinnern, dass Ulpianus sicher und Papinianus 
wahrscheinlich aus Syrien stammten; indess kann über diese Bezie-
hungen nur gehandelt werden in Anlehnung an die weitere Frage, 
in wie weit im Laufe des 2. und 3. Jahrhunderts die vornehmen 
Familien der griechischen Reichshälfte in die römische Magistratur ein-
gedrungen sind. — 2) Dass er also, nicht Gregorianus geheissen hat, 
steht fest nach dem von mir in dieser Zeitschrift 10, 347 entwickelten 
Sprachgebrauch, obwohl den Wortbildungsregeln zufolge die entgegen-
gesetzte Annahme sich ebenfalls halten Hesse ; Traianus und Iustinianus 
werden auch adjectivisch verwendet. — 3) Krüger, röm. Rechtsquellen 
S. 282. — *) In den westgothischen wie in den justinianischen Aus-
zügen sind sie völlig gleichartig·, und die Yergleichung der im theo-
dosischen wie im justinianischen Codex überlieferten Constitutionen 
beweist, dass die Juristen Justinians die Inscriptionen mehr gelegent-
lich als principiell verkürzt haben. 
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Die Heimath des Gregorianus. 141 

häufig bestätigt. Indess finden sich kaum unter den Adressa-
ten der früheren, wohl aber unter denen der diocletianischen 
Zeit eine gewisse Zahl von Beamten1), von welchen die 
folgenden sich auf ein bestimmtes Amt zurückführen lassen: 

praefectus urbi (Romae) Maximus2) : lust. 9, 20, 7 
corrector Italiae Numidius : lust. 7, 35, 3 
praeses Numidiae Concordius : lust. 9, 9, 27 
praeses insularum Diogenes : lust. 3, 22, 5 
praeses Syriae Charisius : lust. 9, 41, 9 

praeses prov. Phoenices Crispinus: lust. 1 ,23,3 . 
Die nach Italien und Africa gerichteten Erlasse legen 

die Yermuthung nahe, dass dergleichen Anfragen auch aus 
der westlichen Reichshälfte an Diocletian gerichtet werden 
konnten, wie vielleicht ebenfalls aus der östlichen an Maxi-
mian; indess wird bei der geringen Zahl der Belege und 
der Unsicherheit der Verhältnisse in der diocletianischen 
Uebergangsperiode darauf nicht allzuviel Gewicht zu legen 
sein. Dagegen kann es nicht wohl als zufällig angesehen 
werden, dass die Hälfte der uns vorliegenden Belege in die 
Provinz Syria Phoenice, das heisst die Provinz von Beryt 
führen. Es wird also der Sammler Gregorius Lehrer an 
der Rechtsschule von Beryt gewesen sein. Diese Stadt, 
nach Ausweis ihrer zahlreichen Inschriften eine lateinische 
Insel im hellenischen Sprachgebiet, war wohl schon damals 
der Sitz der lateinischen Rechtsstudien im Orient. 

Die frühere Annahme, dass der Sammler sein Material 
direct aus dem kaiserlichem Archiv bezogen habe 3), wird 
nach dem, was wir jetzt über die Behandlung der kaiser-
lichen Erlasse wissen, aufgegeben werden müssen. Es kann 
nicht in Zweifel gezogen werden, dass die auf uns gekom-
menen Sammlungen derselben nicht ausschliesslich, aber 
überwiegend beruhen auf ihrer Proposition, der Veröffent-

') Krüger hat in dem sorgfaltig gearbeiteten Index der grösseren 
Ausgabe dieselben hervorgehoben. — *) Das Rescript ist vom J. 287 
und stimmt mit dem officiellen Verzeichniss der Stadtpräfecten, das 
für 286/288 den Iunius Maximus nennt. — ') Krüger, röm. Rechtsquellen. 

η 
η η 

Primosus 
Yerinus 

: lust. 7, 33, 6 
: lust. 2, 12, 20 

S. 280. 
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142 Theodor Mommsen, 

lichung unmittelbar nach ihrer Abfassung. Hinsichtlich des 
Ortes, an dem dieselbe stattgefunden hat , sind die an Be-
amte und die an Private gerichteten kaiserlichen Schreiben 
zu unterscheiden. 

Die an Beamte gerichteten Erlasse, so weit sie über-
haupt, sei es in ausdrücklichem kaiserlichen Auftrag, sei es 
nach eigenem Ermessen des Empfängers, der Proposition 
unterlagen, sind selbstverständlich an dem Empfangsort zur 
Aufstellung gelangt. Dahin gehören2) alle im Theodosianus 
enthaltenen Constitutionen so wie auch die vorher besproche-
nen derartigen des Gregorianus; dass nicht Tyrus, der Sitz 
des Statthalters von Phoenike, sondern Berytus als Publi-
cationsort auftritt, wird daraus zu erklären sein, dass man 
mit Bücksicht auf die Rechtsschule diese Stadt der Provinzial-
hauptstadt gleichstellte, wenn nicht, was wohl möglich ist, 
die Statthalter die Proposition überhaupt auf die grösseren 
Städte ihres Sprengeis erstreckten.1) 

Dagegen unterliegen die kaiserlichen Erlasse an Private 
der Proposition an sich nicht, schon weil sie der Kegel nach 
eben nur für den Empfänger bestimmt sind, vor allem aber, 
weil dieser den magistratischen Act der öffentlichen Be-
kanntmachung überall nicht vollziehen kann. Ich habe 
nach Anleitung des in Pautalia zu Tage gekommenen Er-
lasses Gordians (0. I. L. III, 12336) in dieser Zeitschrift (12, 
244 fg.) es wahrscheinlich gemacht, dass die an Private auf 
ihre Anfragen ertheilten kaiserlichen Bescheide den Adressa-
ten häufig nicht eingehändigt, sondern öffentlich ausgelegt 
wurden, zur Kenntnissnahme für den Anfragenden sowohl wie 
für jeden Dritten und dass, wo bei solchen Schreiben der 
Proposition gedacht wird, diese hierauf zu beziehen ist; in 
diesem Fall fällt also der Ausstellungs- und der Propositions-
ort zusammen. Indess ist dies keineswegs allgemein ge-
schehen. Es kann der Propositionsort ebenfalls von dem 

') Dahin gehört ferner das auf Papyrus (Berliner Urkunden Bd. 1 
n. 140) enthaltene άν[τί]γρ((ΐφον) έπιβτ[ολϊίς . . . μεβ]ηζ\μηνερ\μέν·ης dea 
Traianus, das ηηοε[τέΰη . . . έν rr¡] π[«]ρεμβολ[(ί] τή[ς] χειμασία[ς] (folgen 
die Namen der beiden alexandrinischen Legionen und das Datum) tV 
πρινκε[π]ίοι[ς] · — 2) Ygl. meine Ausführung in dieser Zeitschrift 2, 
164 fg. 
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Die Heimath des Gregorianus. 143 

Ausstellungsort verschieden sein. Wenn bei den aus dem 
Gregorianus und dem Hermogenianus überlieferten Subscrip-
tionen die zerrütteten Texte sichere Beweise dafür kaum 
ergeben, so liefern diesen ein auf Papyrus erhaltener Bescheid 
der Kaiser Severus und Antoninus vom J. 199 *), gerichtet an 
eine Frau Juliana mit dem Schlussvermerk: προετέ&η εν 
^Αλεξανδρεία r¡L Τνβι γ', so wie einige andere kürzlich be-
kannt gewordene analoge Documente.2) Wer diese Auf-
stellung bewirkt hat, sagen die Urkunden nicht; am nächsten 
liegt die Annahme, dass die Bescheide, welche unzweifelhaft 
wie die meisten derartigen in einem schwebenden Prozess 
dem Gericht vorgelegt worden sind, von der erkennenden 

') Berliner Urkunden Bd. 1 n. 267. Nach den Vollnamen der Kaiser 
(die Ti te l fehlen) heisst es: IovXiavrj Συ>[α&\ενικνοΰ éïà Σωσμένους άνά'ράς· 
[Μ]αχρΐϊς νομής παραγραφής (schl.-φή) τοις ifixaía[v] ah[i\av έαχηχόαι 
xai ανευ τινός αμφισβητήσεως èv ríj νομζ γενομ[εν]οις προς μεν τους 
εν αλλότρια -πάλει άιαζρείβοντας ετών εϊχοσι άριΆμω βαβαιονται, τους de 
επί της αυτής ετών άεχα. Der Erlass ist auch sachlich interessant als 
das wahrscheinlich älteste Zeugniss für die zehn- oder zwanzigjährige 
longi temporis possessio und insofern hier die Ortsanwesenheit nicht 
auf die Provinz gestellt ist, sondern auf den Stadtbezirk. — 2) In 
dem zweiten Band der von Grenfell und Hunt herausgegebenen Amherst 
papyri (London 1901) S. 70 findet sich das folgende Stück, das ich 
mit den Ergänzungen der Herausgeber wiederhole: 

[Αϋτοχράτωρ] Καίσαρ Αούχιος Σεπτίμιος 2'eou>y(>[oç] Ευσεβής 
[Περτίναξ Σεβ]αστος 'Αραβ[ι]χό[ς] ''Α&ιαβηνιχάς Παρβ[ι]χος Με'γισ[τ]ος 
[xai Αυτοχρι!τ]ωρ Καΐσαρ Μάρχος Αυρήλιος Άντων[ι]νος 
[Ευσεβής Σεβ]αστός Άρτεμιάώρω τώι xai 'Αχιλίεΐ. τοΐς 
[ ]OÍS συνχαταθεμενος βραδέως μεμφητά 
[ πρ]οετέθη εν 'Αλεξανάρεία η1· Φαμενώβ ïîj. 

[ τ]ών χυρίων Σεουήρον xai Αντωνίνου 
[ Ε]υ'άαίμονος το σνμβό[λ]αιον αποάοθήναι 
[ ] xai (ίχνρον έχ της Λ«λ[υ']σ[ϊ]ω[ν] (ρανεν xai 
[ ]ι> γενομενην χελε[υ<τι]ν όχλοι σννβη 
[ ]·[·]??·[···] .·[·...]. i f f - προετέθη 
[ïV *Αλεξανάρ]εία η1 Φ[αμε]νώθ κ fi. ['Α]ντινοιτιχόν 
[ 1 

(Di© untergesetzten Punkte ' bedeuten zweifelhafte Buchstaben.) 

Es sind dies Abschriften zweier ebenfalls severischer Rescripte, aber, 
wie es scheint, unvollständige, da in beiden das Datum des Erlasses 
fehlt, in dem zweiten auch die Inscription umgestaltet ist. Den Inhalt 
haben die Herausgeber nicht zu ermitteln vermocht und mir ist dies 
ebenso wenig gelungen. 
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144 Th. MommseD, Die Heimath des Gregorianus. 

Behörde zur öffentlichen Kenntniss gebracht worden sind. 
Yermuthlich ist dies öfter geschehen und es konnte alsdann 
den Rechtsgelehrten in Beryt nicht schwer fallen, sich Ab-
schriften der also publicirten Erlasse zu beschaffen. 

X. 

Zur Berechnung 

der Fristen im römischen Recht. 

E n t g e g n u n g . 

Yon 

Herrn Professor Dr. A. Schneider 
in Zürich. 

Herr Prof. Dr. E. Holder in Leipzig hat in dieser Zeit-
schrift Bd. X X I S. 62ff. eine Erwiderung auf meine unter 
obigem Titel veröffentlichte Schrift erscheinen lassen, und 
ich sehe mich zu einer kurzen Entgegnimg veranlasst. Da-
bei will ich gleich in einem Punkt ein Schuldbekenntnis» 
ablegen. Herr Holder sprach in seiner Schrift von einer 
„ausnahmsweise über den Ablauf eines Jahres hinaus sich 
erstreckenden Jahresfrist" (S. 62) und ich sagte nun, dass 
nach seiner Behauptung „der Jahresbegriff auch über die 
Jahresgrenze hinaus gehen" könne; ich hätte die letzteren 
Worte nicht in Anführungszeichen setzen sollen, weil es 
nicht wirklich die Holders sind ; ob sie den Sinn von Hölders 
Worten richtig wiedergegeben haben, darüber will ich nicht 
rechten, es thut nichts zu der in Frage liegenden Sache. 

Holder geht von dem Satze aus: „Unter einem Zehn-
jährigen verstehen wir einen Solchen, der das zehnte Jahr 
seines Lebens z u r ü c k g e l e g t hat. Man kann aber darunter 
auch einen Solchen verstehen, der das zehnte Jahr e r re i ch t 
hat. Unstreitig bezeichnet einen Solchen die Wendung, dass 
Jemand decimum annum agit, die gleichbedeutend mit 
1er anderen gebraucht wird, dass er decem annorum est." 
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